
 
 
 
 
 

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen!! 
 
Jedes Unternehmen und jede Institution versucht seinen Verwaltungsaufwand zu minimieren. 
Bitte unterstützen Sie auch uns dabei!!! 
 
Ein großer Schritt in diese Richtung wäre ein Abbuchungsauftrag für die anfallenden 
Gemeindegebühren und Steuern (Wassergebühr, Kanalgebühr, Grundsteuer, Müllgebühr, ….). 
 
Falls Sie sich für diese Lösung entscheiden, hat das folgende Vorteile für Sie: 
 

1. Sie brauchen nicht an lästige Zahlungstermine denken. Das erledigen wir alles für Sie. 
 

2. Sie zahlen immer richtig. 
 

3. Die Zahlungsinformationen (Bescheide und Rechnungen) erhalten Sie weiterhin wie 
gewohnt. 

 

4. Immer pünktlich und erst am Fälligkeitstag (d.h. mehr als 1 Monat später!) 
 

5. Sie brauchen sich nicht über lästige Mahnungen zu ärgern. 
 

6. Sie sparen sich den zusätzlichen Weg zu Ihrem Bankinstitut. 
 
 

Den Antrag für die Ermächtigung zum Einzug der Gemeindeabgaben finden Sie auf der 
Rückseite dieses Schreibens, bitte ergänzen Sie diesen mit Ihrer Bankverbindung und Ihren 
persönlichen Angeben und retounieren Sie uns Ihren Abbuchungsauftrag mit der Post, an die 
oben angeführte Faxnummer, per Mail oder natürlich können Sie die Ermächtigung auch 
persönlich vorbeibringen. 
 
 

 
 
 
 

UNTERSTÜTZEN SIE UNS ….. 
JEDER ZWEITE ABGABENPFLICHTIGE IST SCHON DABEI!! 

 
 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Hermann Ritzer 

Gemeindeamt Bad Häring 
Bezirk Kufstein 

Obere Dorfstraße 7 
A-6323 Bad Häring 

mailto: gemeinde@bad-haering.tirol.gv.at 
Telefon (05332) 761 58  
FAX (05332) 761 58-10 

UID-Nr.ATU 40 10 17 05 
DVR-Nr. 0430161 

ABBUCHUNGSAUFTRAG 
AUF DER RÜCKSEITE 



 
 
 
 
 
 
Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
 
 
 
 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Damit ist auch 
meine/unsere kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen, wobei für diese 
keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein/unser Konto die 

erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich/Wir habe(n) das Recht, innerhalb von 42 
Kalendertagen ab Abbuchungstag ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei 
meiner/unserer Bank zu veranlassen. 

 
 
Name und genaue Anschrift des Zahlungspflichtigen 

 

IBAN. des Zahlungspflichtigen 

 
BIC 
 

Bezeichnung der Kreditunternehmung 
 

Verwendungszweck 

Gemeindeabgaben - 
*) 

EDV Nr.  

 

Die Aktuelle Vorschreibung ebenfalls abbuchen 
(Bitte ankreuzen)  Ja, bitte abbuchen. 

 
 

Nein, ich werde den Vorschreibebetrag 
dieses Mal noch selbst überweisen. 

 
 

An (Zahlungsempfänger) Ort, Datum 

Bad Häring, am  

Gemeindeamt Bad Häring 
Obere Dorfstraße 7 
6323 Bad Häring 
 

Unterschrift/en des/der verfügungsberechtigten Kontoinhaber 

 
 
 

*) Ihre EDV-Nr. finden Sie im rechten oberen Bereich auf Ihrem Abgabenbescheid, haben Sie die 
EDV-Nr. nicht zur Hand beschreiben Sie das Steuerobjekt. 

 


